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Entsprecbend aem föderalistischen Staatsaufbau des Bundes ist es -. 
eine der wichtigsten Aufgaben der Finenzstatistik· gew0rden. re-
gi,-nale Vergleiche zw:Lschen den einzelne!l Ländern sicherzustellen. 
Tiie Bearbei -:ung der Länd.er- und. Gemeir.1.definanzstatistik für die 
Rechnungsjahre 1947 u.YJ.d 1948 hat ergeben, dass durch verschieden-
artige gesetzliohe Regelungen teiJ.weise gravierende Un-cerschiede 
zwischen den einzelnen Ländern bestehen und auf diese Weise ein 
Vergleich des Zahlenma.tcria2-s -_.bne eingehenden Kommentar nicht 
die notwendig,3n Aufschlüsse ve::-m:!_ttel t. 
Für dje Kunsumenten der Statistik, in erster Linie also die betei-
ligten Bundes·· und Länderministerien 1 sowie .::'ür die Statistischen 
Landesämter ist es desh8.l b erforderlich, auf einieen Gebietenr-
die -besonders kritischen iJ ergleichen unterliegen (Finanzausgleich), 
die gese-i:;zlichen Länderregelungen gegenübe:;'.'zustellen und dami.t 
die no+:Nendige Vertiefung be:i. a.er Auswertung der finanzstatisti-
schen B.rgebuisse Zl~ ermöglichen.-
Ein besonders w:i chtiges Kapitel dabei sind die Schlüsselzuwei,Jun-
gel)., C:.i:: d~_e Tiänder im Rahmen de[ kommu__Yl.alen Fina.nzausgJ :1-r.'h.s 
ihren Gemeinden und Gemeindeverbänden zahlen~ · 
Aus den G-esetzblättei ... n der einzelnen Lände·:r sowie den ergangenen 
Durchführungs- und AusführungsanweisungGn ist daher nachstehend 
in Foru ein0s·statistischen Berichtes ein Übe:.'.'blick über dte 
BerecLJnune3grundlagen für diese Schlüsselzuweisungen gegeben 
wor·de:!1., 

A . __ Un~j._n~~i tlichkei t iip. Kommunal ..... Fir.ianzausgleJ..ch 

Für die öffentliche Finanzwirtsc~aft spielt das Problem eines 
Ausgleichs '.3Wischen den Aufwendungen für die A··.fgabenerfüllung 
in den einze2.nen Eoenen der Ve-::waltung einerseits v.nd den Finan-
ziert„1.ngsmöglj_chkei ten andere.-rseits eine entscheidende Rolle c 

Innerhalb der einzelnen Länder w:Lrft d.er Finanzausgleic_h zwisch~n 
Staat und Gemeinden le„ufend. eine :B1ülle von Fragen au.f ~ deren 
Beantwortung die ErstelJ.11.i."1.g einwandfreier :t'inanzstatistische:;. ... 
Unterlage~ e~fo~~ort. 

Nach 1945 ict die EYitwickl•J..ng r1_es kommunalen Finanzausgleichs in 
den Lände1·n des Bundesgebiet-es unterschied] iche Wege gegangen, 
so d3,s;:i ein aus der Finanzs to„tj_sti).r gewonnener Vergleich von Land 
zu Lsnd ·!)i.cht ohne 'Neite1"es m.ögl:l eh ist. l)ie jährliche Rechnungs-
statistik glieä.2rt das Zahlenm&-Geri8.l d.er Landes-· und Gemeinde-
haushalte nach einem bestiinmten Sch"Jma auf, Die Auswe:rtung der 
Fin3.n~statistik soll sic~'l abe,.: nicht- darg,ui' beschränken1 das 
Rec}n:..u.ne;.::,,•.;er:f so d:l,:_-zustellen., vr:._e es i:n Form der Jahresrechnungen 
vorliegt~ und. :1ach rein fis:r2.1-i scbe!J Gesichtspunkten schematische 
V e:--:-·sleiche 1,1J. z_i ehe1L so:..1d.ern coll tc die. tieferen Gründe für den 
unt,Effsr.?.~lisctlichcm Aufwand <ler ei~zeJnen Vervra.l tungszweige und 
die :i:;i.; .. ::: Ve,:·fugung stehenden D3cku.ngsmi tte~- unteissti.chene 

? 

-, 
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Eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang ist die Unter-
suchung der a.llgemoinen Finanzzuweisungen - von diesen wiederum 
der sogenannten Schlüsselzuwt:·isungen - also der Zuwendungen, die 
vom Land nach einer bestimmten Berechnungsgrundlage alljährlich 
an die Gemeinden und Gemeindeverbände ausgeschüttet werden. Gerade 
auf diesem Gebiet sind seit dem Kriege die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Ländern sehr gross geworden. 

Ausser der textlichen Darstellung der verschiedenen Berechnungs-
ele.mente sind in tabellarischen Übersichten die .Berechnungsgrund-
lagen der einzelnen Länder für Ausgangsmesszahl, Steuerkraftmess-
zahl bzw. Umlagekraftmesszahl gebracht 

1 -

Zu bemerken bleibt noch, dass Hamburg, das als Stadt·staat keine 
nf:!.C_hgeordneten Gemeinden hat, in der Aufstellung fehlt. Bremen 
gibt die Zuweisungen an Bremerhaven ohne einen besonderen Vertei-
lungssohlüssel und zwar in den letzten Jahren Schlüsselzuweisungen 
in der gleichen Höhe, wie sie ehemals das Reich gewährte. In Baden 
ruht seit dem Jahre 1945 der Finanzausgleich vollständig. Es hat· 
bisher Schlüsselzuw~isungen weder an Gemeinden noch an Gemeinde-. 
verbände ausgeschüttet. 

B~ Schlüss~lzuweisungen an Gemeinden 

Im Hinblick auf die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ~u 
Grqnde liegenden Systeme können die Länder des Bundesgebietes· in 
drei Gruppen zusammengefasst werden, 

In den norddeutschen Ländern wurde bis zum Rechnungsjahr 1949 
eine weitgehende Einheitlichkeit erreicht, auch Hessen hat sich 
durch Änderung des Finanzausgleic:hsgesetzes diesem System ange-
schlossen. Auf der anderen Seite stehen die süddeutschen.Länder, 
die ihrerseits auch einen annähernd gleichen Verteilungsmodus 
aufweisen. Übrig bleiben die L~nder der französischen Besatzungs-
z·one, die bei ihren Regelungen des gesamten Finanzausgleichs nicht 
nach einheitlichen Grundsätzen verfahren. In R.h ein 1 a n.d -
Pf a 1 z konnte das vorgesehene Finanzausgleichsgesetz nicht 
durchgeführt werden. An Stelle der Ausschüttung von Schlüsselzu-
weisungen an die Gemeinde.n gibt .es eine weitgehende spezielle 
Lastenbeteiligung des Landes. 
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1. Berechnung nach de~_.Einwohn~_rzahl 

Bayern und Württemberg-Baden berechnen ihre Schlüsselzuweisungen 
an Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund der Einwohnerzahl, 
gleichfalls Lindau, das sich in der Berechnung der Schlüsselzuwei-
sungen den Finanzausgleichsbestimmungen Bayerns anschliesst. Aus-
gangspunkt. ist in Bayern und Lindau die Nährmittelbevölkerung des 
vorausgegangenen Kalendervierteljahres. Württemberg-Baden nimmt 
dagegen die Verteilung nach einer "veredelten" Einwohnerzahl v0r. 
Bei der Verteilung nach der "veredelten" Einwohnerzahl wird die 
Tatsache berücksichtigt, dass der Finanzbedarf der grossen Gemein-
den er;~eblicher 'is+, t als der der kleinen~ denn mit zunehmender · ·· 
Bevölkerungsdichte steigern sich gewisse Aufgaben der Verwal4:ungs-
zweige; z.B. Aufwendungen für Ji c öffentliche Sicherheit, Fürsorge-· 
leistungen usw. nicht gleichmässig mit zunehmender Einwohnerzahl'~ 
sondern progressiv. Aus diesem Grunde werden die ersten 2000 Ein-
wohner einer Gemeind.e einfach, darüberhinaus bis zu 10 000 Ein-
wohnern 1, 2 fach} aI:le wei ter.en Einwohner 1 1 5 fach ge~ähl t „ 

Für alle anderen ausgleichsberechtigten Ausga~en werden in diesen 
Ländern, ... z.B, für Grundsteuerausfälle durch Kriegszerstörungen, 
direkte Zuweisungen gegeben. Sie werden im Rahmen der· SchlüsselZll-
woisungen nicht berücksichtigt, 

2. Berechnung ·nach Messzahlen 

Die Mehrzahl der Länder, vor allem die Länder der brit~schen Zone, 
fusst auf den Grundlagen des ehemaligen Reichssystems. Für die 
Zuweisungen an Gemeinden wird eine Ausgangsmesszahl berechnet, 
von der eine Steuerkraftmessz&hl abgezogen wird. Ein Teil des 
BetragE::s. um· den d'ie J\.usgangsmasszahl die Steuerkraftmesszahl 
übersteigt, wird als Schlüsselzuweisung gewährt. Durch die Schlüssel-
zuweisungen soll annähernd ein Ausgleich zwischen finanzstarken . 
und finanzschwachen Gemeinden hergeste~lt werden, da die Ausgangs-
messzahl regional vergleichbare Lasten repräsentiert, die zu der 
eigenen Steuerkraft der Gemeinde ins Verhältnis gesetzt.werden, 

a.) A~gangsmet_szhl:11 

Da N i e d e r s a c .h. s e n die~e Ver.teilungsgrundlage noch 
ohne wesentliche A bänderu11gen beibehalten be t 1 soll diese 'Berech~· 
nung an den Anfang gestellt werden, 
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Die. Ausgangsmesszahl hat in der Regel einen Hauptansatz und ver-
schiedene Ergänzungsansätze 1 die die verschiedene Ausgabenbelastung 
der Gemeinden,·z.B. durch die Zusammensetzung und soziale Schich-
tung der Bevölkerung, berücksichtigen .. '.l'rifft für eine Gemeinde 
keiner der zusätzlichen Ansätze zu, so geht nur der Hauptansatz 
in die Berechnung ein. 

Nach der Finanzausgleichsverordnung vom 30.0ktober 1944 setzt 
Niedersachsen als Hauptansatz die Gemeindegrösse an, wobei vH-Sätze 
eines Grundbetrages berechnet werden, der vom Finanzministerium 
und Innenministerium für jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt wird, 
und zwar so, dass die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse auf-
gebraucht wird. Dabei werden die Gemeinden in verschiedene Grössen-· 
gruppen eingereiht, für die gestaffelte Hundertsätze vorgesehen 
sind (65 vH für Gemeinden mit nicht mehr als 1000 Einwohnern bis 
zu 150 vH für Gemeinden über 500 000 Einwohner), Durch diese 
Klassifizierung wird eine"Veredelung"der Einwohnerzahl erreicht, 
die zu dem gleichen Ergebnis führt, wie es oben bei Württemberg-
Baden dargestellt ist. 

Im ersten Ergänzungsansatz wird die Mehrbelastung, 'die durch 
Kinderreichtum (Zahl der Kinder unter 14 Jahren) entsteht, be-· 
.rücksichtigt. Der Anspruch auf diesen Ansatz entsteht, wenn in 
einer Gemeinde mit nicht mehr als 2000 Einwohnern die Zahl der 
Kinder 26 vH (Gemeinden bis 5000 Einwohner 25 vH usw.) übersteigt. 
Pei Überschreiten des vH-Satzes werden für je volle O,J. des 
Unterschiedes 4/1000 des Hauptansatzes gewährt, soweit dieser 
30 vH übersteigt. 

Bei Gemeinden über 5000 Einwoh~er tritt an die StelJe des Kinae~-· 
ansatzes der der unselbständigen Bevölkerung, wenn dadurch ein 
höherer Betrag erreicht wird. Bei einem Anteil von mehr als 30 vH 
werden für je volle 0 1 5 des Unterschiedes 3/1000 des Hauptansatzes 
gewährt. 

Der zweite Ergänzungsansat? i~+ für Grenzlandstädte, die besonders 
bestimmt werden; er beträgt 10 vH des Hauptansatzes • 

. Diese drei Ansätze werden addi.::,rt, und die Summe mit der Einwoh-
nerzahl vervic lfäl tigt: ergibt die Ausgangsmesszahl .. 
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Auf der Grundlage dieses Systems baueii sich auch die Berechnungen 
der Länder Schleswig-:-Iolstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen auf,, 
Ebenso wie Niedersachsen hat Schleswig--Holsteiri als Multiplikator · 
für die dmnme der Ansätzo die Einwohnerzahl. Der Hauptansatz nach 
der Gemeindegrösse :ü1t durch den Artikel 2 des Ergänzungsgesetzes 
zu.~ Finanzausgleichsgesetz für das Rechnungsjahr 1949 verändert 
worden, d. h. die Grössenklassen wurden wei t'er untergliedert und 
die Einwohnerzahle:n höher ange·setzt, Auf einen Ergänzungsansatz 
haben die Gemeinden Anspruch, die allgemein, nicht nur durch 
Kriegseinwirkungen, Ausfälle an Grundsteuern haben, Zur Feststel-
lung c..,1s Ausfalls wird das Aufkommen vom Jahre 1939 dem des 
Rechnungsjahres gegenübergeste~lt und zur_ Umrechnung der Heb~satz 
des verganeene::'.1_ Rechnungsjahres ang0wepdet. Wenn de-r Ausfall mehr 
als 15 vH beträgt, wird der Hauptans~tz dann bis zu 20 vH um 2 v~ 
(bis 25 vH um 4 vH uswo bis 40 vH um 15 vH) erhöht. Um die beson-
deren Verhäl tn:i.sse der Grenzlandkreise Flensburg und Südtondern 
zu berücksichtigen~ wird fü·r si.e der Ansatz nochmals um 10 vH 
erhöht .. Im allgemeinen kann die Summe der Ansätze mit der Einwoh-
nerzahl von 1939 multipliziert werden, wenn diese höher ist. 

No· r d r h ein 1Testfalen weicht von diesem 
Schema insofern ab~ ais es ausser den Ergänzu~:gsansätzen der 
Finanzausgleichsverordnung vom 30.0ktobeT 1944 im§ 3 des Finanz-
ausgleichsgesetzes für 1949 in drei weiteren Ansätzen die zusätz-
liche Belastung~ d·ie den Gemeinden durch die Aufnahme ?On Ausge-
wiesenen, Flüchtlingen und Evakuierten, die Kriegsze~störungon 
und Demontagen sowie die Kriegsfolgenfürsorge -entstanden ist, 
einbezieht. lCi YH der in einer G-emeinde vorhandenen Ausgewiesener:,. 
Evakuierten usw. werden in Ansatz gebracht. Kriegszerstörungen 
und Demontagen werden im 5.Ansatz in Betracht gezogen. Bei Zugrun-
delegung des Grundsteueraufkow.mens dec Rechnungsjahres 1947 werden 
2.-5 vH "i)ei e::\nem AusfaJ.l 1:)io 10 vH (3?0 be~ JO - 20 vH usw. bis 
5 1 5 7H bei mehr als 50 vH Ausfall) der Messbeträge angerechnet. 
Dabei ist der Ausfall für die Grundsteuern A und B (land- und 
forstwi::tschaft1iches Grundve-cmö'gen 1 - sonstiges Grundvermöge1;.) 
getrennt zu halten. Ee w2rr1.c:1 jedochr' abweichend von der neuen 
Regelung ..Ln Schleswig-Ho~.steü·L, nur d.:.e Ausfälle berücksichtigt] 
die durch K:ciegseinwi rkungen 1n1J Demo;_1ta.gen ents-~anden sind c 
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Als letzter Ansatz ist die Kriegsfolgenfürsorge vorgesehen, Er 
beträgt in den Stadtkreisen für jeden im Dezember 1948 in der 
Kriegsfolgenfürsorge Unterstützten 150 vH und in den kreisangehö-
rigen Gemeinden 75 vH, Letztere erhalten einen,weiteren Zuschlag 
von 50 vH zur Abgeltung dGs Verzichts auf die Ersatzansprüche ge· 
genüber dGn endgültig verpflichteten Fürsorgeverbänden bei der 
Flüchtlings- und. Evakuierten-Fürsorge. 

Der Hauptansatz und diG beidon ersten Ergänzungsansätze gleichen, 
abgesehen von kleinen Änderungen, im Prinzip denen dor Finanzaus-

. ' 

gleichsverordnung von 1944. Es sind lediglich dio Grössenklasscn~ 
gruppierung sowie die vH-Sätze abgeändert. (Höhe der einzolnon 
Ansätze s, Anhang Seite 16) 

Abweichend von dem anderen Berochnungon ist, dass die Ansätze auf 
die Einwohnerzahl bezogen sind und nach der Summierung mit dom 
Grundbetrag vervielfacht werdu1. 

Ebenso b0rechnet H e s s ü n dic1 Ausgangsmesszahl in vH dGr 
Einwohnerzahl. D'io absolut,, Zahl des Hauptansatzes erhöht sich 
bei einem Anteil der unsslbständigcn B0völkerung an ~T Gesamt~ 
bevölkerung von mGhr als 30 vn Tu'Il 6/10 und für Flüchtlinge und 
Evakuierte um ein Viertel dos Hundertsatzes der Flüchtlinge ~d 
Evakuierten. Für die Bevölkorungszusammensotzung ist in Hessen 
nur der eine.Ansatz vorgeseheno Ei,no Berücksichtigung der Lasten, 
die der Gemeinde durch schulpflichtige Kinder entstohon, ist nicht 
in die Berechnung aufgonomm0n. 

Gemeindon, die auf Grund ihr0s Ausfalls an Grundsteuern eine Ent-
schädigung orhalten, haben Anspruch auf einen weiteren Ergänzungs-
ansatz. Nach § 5 Ziffer 4 des F'inanza.usgleichsgesetzcs ist fiir · 
dio Berechnung die Schadensquote massgebend, die 1946 für die.Be-
messung der Grundsteuerau.sfallontschädigung festgestellt wurde. 
Übers'teigt diese 20 vH, so wird das Doppelte des darüber licgu.ndun 
Hundertsatzes dem Hauptansatz zugorechnet. 

bo) Steuerkraftmcsszahl 

Die Steuerkraftmosszahl ist d0r Ausdruck dar gemeindlichGn Steu-
erkraft, siG wird haupts;:icltl ~.eh aus den Stcuerkraftzahlon der R(;al-
steuern gebildut (G-rundstouur vorn land- und forstwirtschaftlichen 
Grundvermögun und von don Gruridstückcm und dor Gewer"bostouer). 

- 7 -



Die· Ausgleichszuschüsse werden in di<: Berechnung einbezogen.· : 

Dabei werden di~ Mossbeträge der Ginzelnon Stuue~n mit dem jewoi-
ligen, durchschnittlich zumutbar0n Hebosatz angesetzt. Schwier~g-
keiton ergeben sich da~ wo Mossbet~agsverzoichnisse, in denen die 
Steuerausfälle. durch Kriegszerstörungen berichtigt wurden, noch 
nicht z1..1r Verfügung stehen, 

So rechnet Sc h 1 es w i g -·Holstein für. die Grundsteu-
or A das Aufkommen des Rechnungsjahres 1947 zurück, indem es durch 
1 vH des entsprG9henden Hebesatzos geteilt wird. Di?ser errechneto 
Messbetrag wird mit 140 vH angesetzt und so die Steuerkraft .für die 
Grundsteuer orrochn0t. Auf di0 gleiche Weise werden die Messbeträge 
für die Gewe"'.'1:rnsto1:wr festgeste1 1 t. Massgcbend ist dafü1~ das Auf-
kommen' des DM-Zeitraumes 1948, das dann noch mit 4/3 multipliziert 
werdon.muss~ um den Jahresbetrag zu ermitteln. Es wird nur diu G~-
werbesteuer nach Ertrag und Kapital „ nicht aber die Lohnsu.mmensto-2..,.. 
er einbezogen; der Hebesatz zur Errechnung der Steuerkraftzahl·bo-
trägt 200 vH. 

Bei der Grundsteuer von·aen G~undstücken werden ~ie Messbeträge 
verwendetj div bis zum·l.12.48 für das vergangene oder für vorhorige 
Rechnungsjahre festg~stellt wurdon; jodoch ohne .die Messbeträge, 
deren Aufkommen bis zum gleichen Stichtag infolge Kriegszerstörun--. . 
gen ausfL::len. Di\., Messbeträge: wE:rfü.m mit unterschiodlichon Hvbo--
sätzen angesetzt. (Dio erst'eri. 20 000 DM mit 140 vH, die weiteren 
100 000 DM mit 160 vH usw, die letzten mit 250 vH.) 

In Nie d o r s an h s e n werd8n die Mossbeträge für die 
Grundsteuer A nach§ 4 (1) der H'inanzausgloichsve:rci::".'dnung mtt 
-80 vH angesetzt. Für di0 Steuerkr.aftzahlen der Grundsteuer von den 
Grunästücken sind Steigerungen der Hebesätze von 120 vH bis 140 vH 
je nach cler GemGindegrösser,klasse vorgesehen. Bei der Gewerbo~tC'JlH.!r, 
die mit 200 vH angesetzt wj_rd 5 \Ve.:.."den die Ausgleichszuschüsse bei 
den Botriob~gemeinden abgesetzt lL~d den Wohngemeinden zugezählt. 
Auch hier we~den die Messbeträge provisorisch ermittelt, indGm das 
Istaufl;ccmml.;n des Jar.:.res 1947 füffch J vH dGs entsprechondon, für 
d:i. e oinzol ne Gemeinde. gcl tunc.on :~eb esatzes umgerechnet wJrd ~ 

Ds. NiedGrsacheen den Ge1r..e:~]16.en 2u.m L 1.rngloi,~h des Einnahmeausfalls 
der Bürgers-:;euer Ausglej_ehsbet:r:äg·-:' zuwe;j ='lt, werden diese in dio 
Be~echmmg rier Ste,1erkraf·i;,i.:eeszal'1J. c,1.:r:i.1J8z<::gon" Dor Hobesatz für 
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di.o l\fossb<i:. träge ist 500 vE •. Für lotzt'-'re wird dGr Ausgleichsb,:;trr-.i.c 
durch den letzten BürgersteuGrhebesatz dividiert. 

Für di0 Berechnung der Steuerkraftzahlen für die Grundsteuorn und 
die Gewerbostuue~n sind in Nordrhein - West f a 1 0 n 
diu gleichen durchschnittlichen Hebesätze anzuwenden wio in Nie·dor-
sachsen. Als Messbeträge für die Grundsteuern werden diejonigen ver-
wendet, die für das J?hr 1948 gelten, nachdem die Beträge abgezogc:m 
worden sind, die durch Kriegszerstörungen und Demontagen ausfiolon, 
und für die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital die- Messbeträge 
nach dem vorl:iufigen Geweroc:steuermessbL}tragsverzeichriis (Abschluss 
15.Sopt. 1949). Die Bürgersteuerausgloichsbeträge fallen als Stouor-
kraftzahl aus. Dagegen werden die Grundsteuerergänzu.n:gszuschüsse, 
die nach,§ 3 Ab8. la des Finanzausgloichsgesetzes 1949 für infolgo 

·Kriegszorstörungen und Domonta0on für das Rochnungsjahr 1949 erlas-
sene Grundsteuern gegeben werd0n, einbez9gen, 

In H e · s .s e n beträgt die Stout-l"]trnftzahl der Grundsteuer von 
den land- und. forstwirtschaftlich0n Butrioben 120 vH der Meosbeträge, 
für die Grundsteuer B werden si0 nach den gleichen Sätzen wie in 
Nordrhein-Westfal0n ber0chnot. Dab0i wird für Gomeinden, die eino 
Grundsteuerausfallentschädigung 1,;rhaltvn, dill Stcuorkrf,lftzahl um 
4/10 des Hundortsatzos dus Grund.st·:..u0rausfalls j.Jkürzt. Im Regie-

i rungsbezirk Darmstadt wird von vornh0r.:dn cdno Minderung -der Mese-
~ beträge von 6/10 vorgenommen, um dio Krivgsschäden zu berücksich-

1 

. tigen. Für di0 Feststellunc der Stouerkraftmesszahl komm:,_:n woi tor 
die Gewerbestouerkraft mit 225 vH dor Messbeträge nach Ertrag und 
Kapital, sowie die Bü:cgersteuorausgleichsboträge mit.dem halben 
Sqll des· Rec:1.L1ungs jahr0s 1944 hinzu. Auch in Hess1:Jn w0rd1:.m die 
G~werbesteu0rau~~leichszuschüsse mit 50 vH von den Stouerkraft-
zahlon der Betri0bsgemeinden abgesetzt und d~men der Wohngemeindon 
z.ugi::Technet, Für diu-kleinen Gemeinden.bis zu 3000 Einwohner werdon 
b.eid0 Messzahlon, Ausgangsmesszahl sowie Steuerkraftmesszahl, inner-
halb d0r Krc:dse nach GomEdndcgrössengruppen insgesamt orrechnet„ 
Für dioso Gruppun werd,;n auch die Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. 
Die 1Jntti:i:-v-erteilung wird nach Ricbtlinion dos Innon- und Finanz-
mini.sters vorgenommen. Ergibt sich bei der Gegenüberstellung von 
Ausgangsmcsszc...<..h~- und Stoucrk::.'aftmesszahl, dass dio erstere höher ist, 
so betragen die Zuwt.-isungen in Schlvswig-Holstein, Nordrhein-Wostfaler 
und Nicdo:-s0.chser!. die HälftCJ dos Unterschiedes, in Hessen die Hälfte 
für krej_sfroie Gomeindon und uin Dritt81 für kreisangehörige GG1noin-
den, 



ln W ~ r t t e m b er g - Ho~ e n z o 1 1 er n erhielten die 
}omeindon im Rechnungsjahl' 1949 orstrn.alig wieder Schlüsselzuweisun-
gen, die nach § 11 des. Gosetzos über den Finanz- und Lastcmausglcioh 
in Höh.o von 2 5 1 Mill. DM ausgeschüttet werden. 
Die Verteilung wurde nach folgenden G~undsätzen, die in Bezug auf 
die Verteilungsschlüssel der anderen Län:der eine Art Mischsystem 
da:rste_llen, vorgenommen,. 

Von -der bereitgestellten Summe erhielten die Gemeinden nach der 
Wohnbevölkerung vom 20.10.46 generell 0,50 DM je Einwohner. Für 
den restlichen Betrag ergab sich der Verteilungsschlüssel aus der 
Gegenüberstellung von Steuerkraftobergrenze und Steuerkraftsumme, 
berechnet für jede Gemeinde. 

Die S~eUerkraftober_gFenze wird gebildet, in dem für Gemeinden bis 
2 000 Einwohner 50 DM (bis 5 000 Einwohner 55 DM, bis 20 000 Ein~-
wohrieJ.' 65 rn1I) und über 20 000 Einwohner 70 DM je Einwohner ange-
setz1, werden, 

Massgebend· für die ~teu~r~r~fts~ der einzelnen Gemeinde sind 
die Steuerkraftmesszahlen1 die Grundlage für die Kreisumlage sind. 
Dabei werden dio·Messbeträge für 1949 der Grundsteuer A und B mit 

1 

130 vH angesetzt für die Gewerbesteuer 400 vH des Solls der Gewerbe-
steuorvorauszahlurigen(einschl. Vorauszahlung aus Zerlegun~santeilen) 
des 1. Kalendorviorteljahres 1949 nach. dem Stand vom 1. April 1949 
und ·400 vH der Messbeträge 1942 der Bürgersteuer·) • 

nach der Einwohnerzahl . -- _.._ . -·-- -- - -
Auf ier gleichen Grundlage wie .die Verteilung der Schlüsselzuweisun-
,q;en an die Gemeinden werden in Württemberg-Baden, Bayern und Lindau 
die -Zuweisungen. an die Kre_ise gegeben. Für Württemberg-Baden unter-
bleibt ledigli,ch die "Veredelung" der Einwohnerzahl, statt dessen 
erhalten _die Landkreise 3.- DM je Einwohner. Für Bayern und Lindau 
ist na:ch yYio.vor die: Nährmittelbevölkerung des vorangegangenen Ka-
lendervi.er,teljahres massgebend. In Rheinland-Pfalz wurdo im 'Kj .1945 
ein Schlüs.$olzuweis1mg.sbetrag an Landkreise und Grenzlandkreise· 
ZU:" VQ.rfügung gestellt .. Aus dieser Ma_sse erhielten die Kreise Zt~-
weis-u,."1.gen je E:;.nwobner 5 .\j er.en Kopfbeträge gestaffelt waren. Die . 
Vo.llgrenzkrcise (Prüm 1, 31 tburg, Saarburg I Zweibrücken und Bergzab0rn). 
er·hieJ. ten 2 9 50 DM je Kopf, dj e Teilgrenzkreise (Daun ,Trier-Land, 
B-irkenfeld, Kusel 1 Pirmasens 1md Ge:;:1mersheim) i, 50 DM und alle 

' 
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übrigen Landkr0ise 1.- DM. (Für das Jahr 1950 haben sich dicso Be-
träge auf 4.···, 3.80 und 2.50 DM orhöht.) 

2. VerteilungsschlLl.ssol __ nach Jf esszahlcm 
a) Ausgan.e._smosszahl 

Nach dor FinanzausgleichsverorJnu.,~ß von 1944 wird auch für die 
Kreise der Schlüssel mit Hilfe der Ausgangsmesszahl berechnet, die 
mit der Uml2gekraftmessznhl verglichen wird. Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Nordrh0in-Westfalon und Württemberg-Hohonzollorn 

j 

haben dioso Regelung b0ibuhalten, dio z.T. nur geringe Verändexungen 
bzw, l~gänzungon erfahren hat. 

Der Hcuptansatz bezieht sich wiedor auf die Gemeindegrösse. Inner-
halb der einzelnen Kreise werden die grösseren Gemeinden mit niedri-
geren SätzGn bewertet~ im Gegensatz zu den Ansätzen für die Zuwei-
sungen an Gemeindon 1 wobei die Berücksichtigung des progressiv stei~ 
gonden Ausgabenbedarfs der Städte zu höheren Sätzen führt. 

Niedersachsen und Württomberg-Hohenzollorngcwähron an Gronzland-
kreise (die vom Innen- und Finanzministerium bestimmt werden) oine 
Erhöhung dos I·L.J...,"..ptansatzl"3S um 10 vH. 

N-ordrhein-Westfalon erhöht d>..:m Hauptansatz für Grenzlandkroise um 
5 vH. Aussu;rd0m ist ein wei·torer zusätzlicher A~1satz für die Laston 
aus 0 e:r K""'i.r,~si'olgu.,..,f-ii:".'e C:·y,go vorgesehen. Für jeden Unterstützten 
im Rahmen der Kri0gsfolgGnfüreorge (di0 Zahlen sind aus dar Fürsorge· 
statistik zu 0ntn0hmen) werden 112~5 vH in Ansatz gebracht. DiosG 
.drei MGr·kmn:.o urgebon diu AusgangsmGsszahl für die Zuweisungen nn 
Kroise in Nordrhein~Westfalen. 

Jl.t.,_ch Hc"".3 m hat neben dem IInupt~noatz als lastensteigerndes Mork-
mal e; rrn Ergänzung für cl.on An t(;!:i..l dor Flüchtlinge und Evakuiort,;n 
für dio Ausgloichsberochnung; 25 vH der Flüchtlinge und Evakuierten 
könnc.m zugerechnet v,orden, 

b) Uml~ukraftmesszahl. 

Die U~lagekraftmesszahl wird in Vonhundortsätzen der Umlagegru.nd-
lage berechnet ui1d beträgt bei den in Frage kommenden Ländern 25 vH~ 
ausser Sch1..0SV17 i. g·· HcJ.s-tei:::1„ das 30 vH der Umlagegrundlage als Mess- ' 
zahl feste;e2o·tzt ha ~. Dto Umlagegrunolage setzt sich aus den Steuer~ 
kraftmess~.q,hJ. en9 dGren Znsamm.0ns0tzung oben dargelegt ist, unter 
Einbezieh:,1.ng de:c Schlüs.,ol~uvveisDngun zusammen. Der Betrag um den 
die Ausgangscr'Js::rnalü r;:-.:·;jsser ist als die Umlagekraftmesszahl wird 



in Niedersachsen, Schleswig~Holstein, Nordrhein-Westfalen und 
Württemberg-IIohtJnzollern zur Hälfte, in Hessen zu einem Drittel 
als Zuweisung gegeben. Als unterste Grenze ist in Nieaersachsen 
u:i.1d Württemberg-Hohenzollern in Angleichung an die Regelung der 
Finanzausgleichsverordnung vom 30, Oktober 1944 2.- DM je Ein-
wohner f0stgosetzt. Nach§ 7 Absa 4 der gleichen Verordnung er-
halten dio Kreise Sonderschlüsselzuweisungen, wenn die Umlagekraft-
zahl untur 10,- DM je Einwohner bleibt, in Höhe der Hälfte des 
Unterschiedes; gleichfalls in Schleswig-Holstein bei einer niedri-
geren Umlagekraftmesszahl als 7.50 D:M jo Einwohner µnd in Hessen 
unter 6,- DM je Einwohner. 

"Q_, __ _B~_rji_c_~.§l_ic?_~i_g_~g- von ~ü_r_gurst~~er§3:~sglei9_h_~_betI-1ägen 1}1ld 
GI·undst_ouerausfall_entschädigun_g_on im Rahmen der Schlüssel-
~w_q_i_s_:upgon . 

In Verbindung mit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen treten 
in den gesetzlichen Regelungen weitere Unterschiede auf, deren 
wichtigste im Folgenden dargestellt sind. Es handelt sich dabei 
vor allem um dio gesetzlichen Bestimmungen über die Bürgersteuer-
ausg~eichsbeträge und die Grundsteuerausfallentschädigungen. 

In Schleswig-.J:-Iolstein~ Bayern und Lindau sind c.ie Bürgersteueraus-
gloichsbeträge vollständig weggefallen. Nordrhein-Westfalen ver-

'\ 

uinigt die Ausgleichbeträge zu ein8r Gesamtfinanzmasse mit den 
Schlüsselzuweisungsqeträgen, diG entsprechend den oben ~.ngegebonen 
Ansätzen verteilt wird,. In· Niedersachsen werden sie als Sonderzuwei-
sung in Höbv des Solls des Rechnungsjahres 1948, in Hessen in hal-
ber Höhv des Solls des Rechnungsjahres 1944 (gem. 2. LAV vom 24,4.42). , 
~n Wür~temberg-Hohenzollern in gleicher Höhe wie 1944 ausgeschüttet,~ 
in Rhuinland-Pfalz waren Bürgersteuerausgleichsbeträge in Höhe von 
4/10 von 1944 vorgesehen, von denen auf Grund der schwierigen Finanz- , 
lage nur 2/10 zugewiesE>n wurden. In Württemberg-Baden werden sie 
du,:,,Jh F:inanzzuwei8ungen ersetzt. 

Ein lihnliches Bild orgibt sich für die Grundsteuerausfallentschädi-
_g_un_gon. Schleswig-·Holstein berücksichtigt die Einnahmeausfälle an 
Grundsteuer von den Grundstücken im Schlüsselzuweisungsansatz, und 
zwe,r nach Abiinde:rung dos § 3 des Finanzausgleichsgesetzes a 1 1 e 
Grundsteue:,:ausfälJe, ntcht nur die~ diG auf Kriegseinwirkungen und 
Demo:'ltag..-.m zurückzuführen sind, 

In Niedersachsen werden auf Grund der Beibehaltung der alten Ver-
teilungsgrundlage die Grundsi:;euerausfälle durch SonderzuweisFngJn 

') 
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ersetzt, - in Höhe von 100 vH, wenn für 1948 für die Grundsteuer A 
ein um 25 vH und für die Grundsteuer Bein im 12,5 vH höherer.Hebe-
satz als im Jahre 1945 angesetzt wird. 

In Bayern, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern werden die 
Grundsteuerausfälle ebenfalls besonders ersetzt. Desgl. auch in 
Württemberg-Baden 1 wo die Mittel dazu aus dem kommunalen Notstock 
genommen werden. (In WürttembGrg-Baden auch Gewerbesteuerausfall-
entschädigung.) 

Nordrhein-Westfalen verteilt ·den dafür vorgesehenen Betrag nach 
§ ,3 {Fi:nanzausgieichsgesotz 1949) zu einem Drittel schlüsselmässig 
(s~o.) und zu zwei Dritteln ausserhalb der Schlüsselzuweisungen 
als allgemeine ·Finanzzuweiswig. Auf der Grundlage der tatsächlichen 
Au.::;fäll:: .. r.!1 Grundstu.uern wur.den in Rhoinland-Pfalz die Entschädigun-. 
gen gegeben. Dio Höhe der En-tschädie;1mg war auf die Mindereinnahnwn 
des Rechnungsjahres 1949 abgestellt. 

E. Bemerkungen 

Di0 Finanzmasse der Schlüsselzuweisungen, die jeweilig zur Ausschüt-
tung gelangt, wird im Haushaltsplan des Staates für jedes Rechnungs-
jahr festgelegt, Damit hält der grösste Teil der Länder an dem System 
starrer Zuweisungen fest, dEs sich bis zum Jahr0 1945 in Abänderung 
der ehemals üblichen Abgabenteilung h0rausgebildet hatte. 

Nur Württemberg-Baden weist den Gemeinden 22 vH des Jahresreinaufkom-
mens an Einkommen- und Körperschaftsteuer zu. Aus diese:~ Anteil wer-
den ausser den Schlüsselzuweisungen die Zuschüsse für die Strasson-

t ' .: ! . . . . ~ • 

baulaeten, für die Kosten der Ernährungs- und Wirtschaftsämter, so-
~nio dit1 Bedc.rfszuweisungen aus dc.,m Ausgleichstock gedeckt. 

Der Ausgleich von Hä~ten, der sich bei der Verteilung ergibt, wird 
·allgemein durch Bedarfszuweisungen·hergestellt. In Niedersachsen kanx 
diu Z~weisung davon abhängig gem~cht werden, dass die Gemeinden ihre 
Einnahmequellen bis zur tragbaren Grenze ausschöpfen. Das bezieht 
sich besonders auf die Real1teuern: die mit den Höchstsätzen zu er-
heben sind. 

Soweit die bisher vorl1egondon Finanzausgleichsgesetze für das Jahr 
1950 e-,_~kenr3:i.1 lasr::en 9 geht c.ie Entwicklung dahin, die Sonderbelastun· 
gen dor Gomeinden und K1"ei se tmmer stärker in die Ansätze zur Borech· 
nung a.or Schlüsselzuweis1.mgc:n einzubauen, um damit zu einem verbes-
serten Finanzausgleich zu k0mmen, 

- ·13· -



Berech:n~sgrundlagen __ für Schlüsselzu,weisungen 
der Lander im Rochnungsjahr 1949 

a n G e m e i n d e n 

Ausgan_gsmesszahl Steuerkraftmesszahl -- -·-- --··-
Schloswig-Holstein 

L. Ansatz_~_Gomoind_0grösso 
Gemeinden mit nicht mehr als 

1 000 Einw. 70 vH 
mit 2 0.00 11 80 vH [ 

n 5 000 " 95 vII , , 
'J 

11 10 000 n 100 vH ~· 
" 25 000 " 120 vH a " >0 000 " 130 v!l §" 
11 100 000 ·11 150 vH ~ 
11 250 000 11 175 vH ~ 
11 500 000 11 190 vH g: 

vom Grundbotrag für das 
Rechnungsjahr 

2. ·Ansatz~ Grundsteuerausfälle 
Aufkommen-an Grundsteuer von 
den Grundstücken d8s vorange-

. · gangenon Rj. hinter dem Auf-
ko'mmen des Rj. 1939 (umge-
rechnet auf Hebesatz vorangeg. 
Rj.) um mehr als 15 vH zurück-
bleibt, erhöht sich Ansatz: 
Rückgang bis 20 vH um 2 vH 

" 25 vH" ·4 vH 
" 30 vH" 6 vH 
11 35 vH" 9 vH 
" 40 vH 11 12 vH 

darüber hinaus 11 ·15 vH 
3. Ansatz für Kreise Fl0nsburg 

und Südtondern um 10 vH er-
höht. 

4. Ist Einwuhnerznhl l.939 
höher als die des Rj., 

· , .. so gilt diose für die Berech-
nung. 

5. Boi Grossgomeinden des Kreises 
Eutin Ansatz für jede Dorf-
schaft. Für Grossgcmeinde 
durch Additton der Ansätze. 

1. Grundsteuer A: Messbeträge mit· 
140 vH 

2. Grundsteuer B: 
di-C-arsten . 

20 000 DM Meßbetrng 140 vH 
die woitoren 

100 000 DM Meßbetrag ·160 vH 
dow.400 000 DM 11 200 vH 
die weiteren Meßbeträge 250 vH 

3. Gewerbesteuer nach Ertrae und 
- und Kapital 

Messbeträge mit 200 vH 

E~rech:q.ung dor Messbe__i~äg~ 

Grundsteuer A: Aufkommen des 
Rechnungsjahros 
1947 durch 1 vH 
des Hebesatzos 
goteilt 

Grundsteuer B~ Zusammenzählon 
dor Messbeträgo'} 
die bis 1.12.48 
fostgestollt vnu--
den, abzüglich 
der MessbGträge 
für d:..e Grund-
steuerauafälle, 
die infolge Vriogs-
oinwirkune;en am 
1.12.48 ausfielen. 

Gewerbosteuor: Aufkomm~n DM-Zeit-
raum. 1948 durch 
1 vH dos Hobesatzes 
mal 4/3. 
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_____ All_~gangsmesszahl_. Steuorkraftmasszahl -·- . - -- ____ , ·---·--·- ---"- ~- ------- --· -· -........ -
Niedersachsen 

1. Haup~ansatz: Geme~~d~össe 
Gemeinden mit nicht mehr als 

1 000 Einw" 65 vH 
mit 2 000 II 85 vH 51 n, ...., 

" 5 000 II 90 vH ,.,, ..... 
II 10 000 lt 100 vH ::, 

E 

II 25 000 II 125 vH 0 ::r ::, ,, 50 000 ,, 135 .vH CO 

il 
II · 100 000 II 140 vE n, 

::r ...., 
II 250 o:o " 145 ·VH 
II 500 OuO " 1.50 vH 

vom Grundbetrag des Rech-
nungsjahres 

2. Ansatz: Zusammensetzung der 
Bevölkerun__g 
äT Wenn Zahl der Kinder 

unter 14 Jahren in Ge-
meinden mit nicht mehr als 

2 000 Einw •. 26 vH 
mit 5 000 " 25 vH 

" 10 000 " 24 vH 
" 25 000 " 23 vH 
11 50 000 " 22 vH 
" 100 000 u .. mehr 20 vH 

d.er Einwohnerzahl über-
stei1st. Für je volle 0,1 vH 
des Unterschiedes 4/lOJO 
des Hauptansatzes, soweit 
dieser 30 vH übersteigt. 

b) Ansatz der uns e 1 b -
·ständigen Bevöl-
kerung für Gemeinden mit 
mehr als 5 000 Einw., wenn 
dadurch höherer Betrag. Bei 
mehr als 30 vH des Anteils 
an der· Gesamtbevölkerung 
für je volle 0,5 vH des 
Unterschieds 3/1000 des 
Hauptansatzes. 

3. Grenzlandansatz~ 
G'.ewährt än v·om Innen- und 
Finanzminister bestimmte 
Stadtkreise= 10 vH des Haupt-
ansatzes .. 

1. Grundsteuer A: Messbeträge 
mit 80 vH 

2. G~~dsteuer B~ 
dh-: ursten 

20 000 DM Meßbetrag 120 
die weiteren 

100 000 DM Meßbetrag lßo 
d.w.400 000 DM II 200 
d. w ... ·~ooo ooo DM lt 220 
dio weitoren Meßbeträge 2,J-0 

3. Gewerbesteuer nach Ertrag 
und Kapital 

V'H 

VH 
vH 
vH 
vH 

Messbeträge mit 200 vH 
Gewerbesteuerausgleichzu-' 
Schüsse werden bei Betriebs-
gemeinden mit 50 vH abgesetzt 
und bei Wohngemeinden mit 
50 vH zugezählt. 

" 4. Bürgerste~erausgleichbeträge 
Messbeträge mit 500 vH . 

. 1t aus Ausgleichbe-: 
trägen turch letzten Bürger-
steuerhebesatz. · 
Messbeträge werden errechnet 
aus dem Steueraufkommen der 
Grund- und Gewerbesteuer im 
Rechnungsjahr 1947 durch· 
1 vH der geltenden Hebesätze. 

- 15 -
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Aus,;unl~smesszahl Steuerkraftmesszahl --- - -~ ---'-'------------------- -------

Nordrhein-Westfalen 

1. Ha~tansa_:t:z 
~eint s1. :n:i t n:i cht mehr als 

5 000 Einw. 90 vH 
mit lÖ 000 " 100 vH s 

" 25 000 1t 125 vH ll' 
11 50 000 ·" 135 vH . 1-' 
" 100 000 11 140 vH · ~ 
11 · 250 ·000 11 145 vH ~ 
11 500 000 11 u.mebr 150 vH ~ 

·der Einwohnerzahl. ~ 
Ist :D'evölkerungszah1 am ~ 
31.J~.48 0erin&er· als am ~ 
17.5,39 wird 1/4 des Ab-
ganges zugeschlagen. 

2. BevölkeruI2g_9.zusanune1~setzung 
ä) Wenn Anteil. der Kinder 

· unter ·14 ·Jahren in 'Ge-
meinden mit nicht mehr als 

5 000 .Einw, 25 vH 
mit · 1 o obo " 24 vH 

" 25 000 11 23 .V'.H 
11 50 000 1t 22 vH 

. 11 100 000 "u.meb:~ 20 vH 
der Einwohnerzahl ü,bersteigt. 
Bei grösserem Hunderts.atz 
für volle 0,1 vH 1es Unter-
schiedes .4/1000 des Haupt-
ansatzes, soweit diese:!.'"' 
30 YH übersteigt. 
b) Gemeinden über 7 000 Einw. 
A,nsa.tz der unseloständj_gen 
Bevölkerung, wenn dadurch 
höherer Betrag. Bei m9hr 
als 40 vH fü2; je volle 
0,5 vH des Unterschiedes 
2/1000 des HauJ-sansatzes. 

3. Grenzlandansatz; 
10 vH des HauptaLsatzes an 
bestimmte Gemeinden. 

4. Anteil der Ausgewiesenen, 
iFlüchtlinß_§_usw. 
10 vH d2r in der Gemeinde 
vorhandenen Ausgewiesenen 
usw. 

5. Ansatz f, Kriogs?i_erst_örungen 
m1d_ l'emant~n 
Eoi einom Ausfalle von nicht 
mehr als 
10 vH rl. Grun,i.st, Aufl.:. 2 9 5 vH 
10-20 vH 11 0 11 3, 0 vH 
20·-30 vH " " 11 3 • 5 vH 
30-40 vH t1 11 11 4,5 vH 
40-50 vH ,: 11 i: 5.0 vH 
mehr als SO vH 11 11 5. 5 vH 
d.er Messb2-:Jii.ge für d:.e aus-
gef ,, S t;eue:.>···" 

16 -· 

1. Grundst~u.:_~~_A: Messbeträge 
mit 80 vH 

2. Grundsteuer B: ~·------
die er.oten 

. . 20 ·(r;tq, 'DM 'Melllj~trag 
die weiterert · . 

t 100 000 'DM Meßbe-'trag 
ß.w~ 400 000 DM Meßbetrag 
d, wo 4000 000 DM II 

die wei -cere-n Meß'beträge 
3, Gr-1.~ct~-~-~erorgänzungs-

zuschü.sse ------
4. Gewerbesteuer nach Ertrag 

und K~i to.:_ · 
Messbeträge mit 200.vH 

. Messbeträc;e _______ ::1..;_ 

120 vH 

160' vH 
200 vH. 
220 vH 
240~ vH 

GI'];!n~steue:_L:n1.. Messbeträge 1948 . 
abzügli(h Messbeträge für 
Gr,.mdsteu.er,. die durch Kriegs.;. 
zerstöru.ngcn und. Demontage 
ausgefall8n. , 
·GeW:?Eb~si,e3e~ :Messbeträge 
nach vorJ.äufjgem Abschluss 
des Gewe:rb~steuermessbetrags-
verze:i..ci:-.i.isses z. 15 u 9 c 49 
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_____ },.~s_g_~r~_gs.Pl~-~sz9:hl __ -·---- ----·-·· Steuerkraftmessza~i_l _______ _ 

noch: Nordrhein-Westfalen --, -------- ---
6. Ans&tz für Kriegsfolgenfürsorge 

Stadtkreise 150 vH, kreisan-
gehöriee Gemeinden 75 vH für 
jeden im Dezember 1948 in 
der Kriegsfolgenfürsorge 
Unterstützten. 
Zuschlag an kreisangehörige 
Gemeinden von 50 vH zur 
Abgeltung. 

1. HauE~~PS§_i_zl....Q_emeindegrösse 
Für <~ Gmeinden · bis zu 

1 000 Einw. 35 vH 

Hessen 

mit 2 000 " 50 vH 
" 3 000 " 6 0 vH ! 
11 5 000 " 75 vH 
11 10 000 " 100 vH 
" 25 000 " 145 .vn 
" 100 000 11 160 vH 
" 500 000 " 180 vH 

der Einwohner 
2. Ergänz"\1.!lgßansatz für unselb-

ständige Bevolkerun~ 
Bei Anteil von mehr als 

1. Grundsteuer A~ Messbeträ~c Q 

2. Grundsteuer B: 
·die ersten 

mit 120 vJT 

20 000 DlVl Meßootrag 120 vH 
di"e wei t"öretfol•1 

100 OOÖ DM1 ·J.W~W?ftrag>.:~ GO· vH 
d_~ w., 1 000000 DM 11 ·• 200 vH 
d~w. 2 000000 DM ''" - 220 vH 
die weitere'n Meßbeträge 240 vH 

Reg.Bez. Darmstadt Messbe-
träge 1/6, in übrigen Gemein-
den mit Grundsteuerausfall-
entschädigung s.teuerkraft-
zahlen um 4/10 des Hundert-
satzes d~s Grunästeueraus~ 
falls gekürzt. 

30 vH der Gesamtbevölkerung, 
absolute Zahl des Hauptan-
satzes um 6/10 des.30 vH 
übersteigenden Hundertsatzes 
erhöht. 3. Gewerbesteuer von Ertrag 

3. E:_gäp_z~.__gs~_l}.S§,_ig; für Flücht-
linge und Evakuierte 
Absolute ·zahl dGs Hauptan-
satzes um 1/ 4 deo Hundert--
satzes d. Flüchtlinge und 
Evakuie~ten erhöht. 

4. Ergänzun_g_sansatz _ für Kriegs-· 
zerstorun_gen 
Gemeinden, die Grundsteuer-
ausfallentschädigungen er-
halten. Absolute Zahl des 

. Hauptansatzes u.rn ·zweifachen 
Betrag der 20 v"H übe!'stei-
gendcn Schadensquote erh6ht. 

und Kapital 
M~ssbeträge mit 225 vH 
Gewerbesteuerausgleichz1w c·r .üs-
se mit 50 vH bei Betrieb~ge-
meinden abgesetzt und v:o:.ca,-:c-
meinden zugezählt. -

4. Zuweisungen aus Bürgorsto,::.c::. .. 
ausgleich mit 1/2 Soll dos 
Rechnungsjahres 1944 
Mesl3beträge 
Grund~t~uern~ Stand vom 

15.11.1949 
Gewerbesteuer: Für Gemei:r1d0n 
über 3 000 Einwohner errech-

.net aus Istaufkommen vom 
1~10.1948 bis 30.9~1949 der 
Gewerbesteuer nach Ertrag 
und Kapital und der zusätz-
lichen Lohnsummenstouer LU1d 
dem jeweiligen Hebesatz. 

Ausgangsmesszahlen und Steuerkraftmesszahlen für Gemeinden bis 
zu 3 000 Einwohnern nicht einzeln, sondern insgesamt in jedem 
Kreis nach Gemeindegrössoneruppen berechnet,, 
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__ Ausgan~smcsszahl ____ ~---- __ ---r- Umla_g§kraftmesszahl 

Schles~~g-Hclstein 
1. Gemeinden ~ 

mit 1 bis 1 000 Einw.110 vH~ 
11 1 001 11 2 000 11 105 VHt,:j 
" 2 001 " 5 000 11 100 vH ~· 
11 5 001 11 10 000 11 95 vH~ 

mit mehr als 10 000 11 90 vH g 
vom Grundbetrag f. Kreisschlüs- ~ 
sel ~ 

Für Flensburg und Südtondern ~ 
Ansatz um 5 vH erhöht. 

30 vH der Umlagegrundlage. 
Umlagegrundlage sind die 
Steuerkraftmesszahlen der 
kreisangehörigen Gemeinden 
zuzüglich Schlüsselzuweisun-
gen. 
Ist Umlagekraftmesszahl unter 
7.50 DM je Einwohner, Hälfte 
des Unterschiedes als Sonder-
schlüsselzuweisung. 

Niedersachsen und 
Württember_g-Hohenzollern 

1. Gemeinden 
mit ___ i bis 1 000 Einw.110 

1I 1 001 II 2 000 II 105 
II 2 001 II 5 000 II 100 
II 5 001 II 10 000 II 95 

mit mehr als 10 000 " 90 
vom Grundbetrag für den Land-
kreisschlüssel 

2. Grenzlandansatz 10 vH des 
Hauptansatzes. 

vH~ 
vH 1--1 

vH~ 
vH~ 
vH g, 

t~ ,-, 
(1) 
11 
t'l 
1)) 
::r ... 

25 vH der Umlagegrundlage des 
Rechnungsjahres 
Umlagegrundlage: Steuerkraft-
messzahlen zuzüglich Schlüssel- -
zuweisunge:n-~ 
Ist Umlagekraftmesszahl unter 
10. -DM je Einwohner, Häl·fte 
des Jnterschiedes als Sonder-
schlüsselzuweisung. 

Nordrhein-Westfalen 

1. Ha~tans~yz~ Gemeinden tl 
H p.i mit 1 bi.s 1 000 E·j.nw .. 120 V 1-' 

" 1 001 " 2 000 II 110 vH c;:i 
II 2 001 " 5 000 " 100 vH g 
" 5 001 II 10 000 II 95 vH ~ 

mit mehr als 10·000 " 90 vH ro 
der Bevölkerungszahl dieser c+ 

1-j 

Gemeinde ll'J 
(Jq 

Hesso31 

1. Hauptansatz~ Gemeinden bis zu 
500 :Rinw .120 

mit 501 bis 1 000 " 110 
II 1 001 II 3 000 II 105 
II 3 001 II 5 000 II 100 
II 5 001 II 10 000 II 95 

mit mehr als 10 000 11 90 
2. ~1;'g~E._zungsansatz für Flii.9.h~.:: 

linge und Evakuierte~ 
25 vH desselben. 

vH fü 
vH 1-' 

vH f? 
vH 8 
vH d 
vH ~~ 

1-j 
p) 

01:J 

- 18 ·--

25 vH der Umlagegrundlage für 
1949 
Umlagegrttndlage; Steuerkraft-
messzahlen der kr~isangehöri-
gen Gemeinden zuzüglich Schlüs-
solzuweisungen. 

25 vH der -Umlagegrundlage • 
Umla.c;egrundlage: Steuerkraft-
messzahlen der kreisangehöri-
gen Gemeinden und gemeindo-
freicn Grundstücke 
Umlagekraftmesszahl unter 
6 . - DM j e E.inwohner, Hälft o 
du·s Un-l::erschiedes als Sonder- · 
schlüssGlzuweisung ~ 

_ .. j 
--
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Jeeetzliche S-r·unJ:n,,.en für die Berechnun.a-______ . --·--- ·-~ 
der Schlüsselzuweisun.gen in den einzelnen Ländern 

Schleswig-Holst~in: Gesetz über den Finanzausgleich vom 8.Febr.1949 
in GVBl für Schleswig-Holstein 1949 Nr. 7 

Gesetz zur Ergänzung d:;;s Geset_zes über den Finanzaus-
gleich in Schleswig-Holstein ·vom 31.3.50 in GVBl Nro 17 
Schleswig-Holstein 10.Mai 1950 

Ni-edersachsen: Finanzausgleichsveroz·dnung vom 30.10.1944 im 
RG·Bl I 1944 S. 57 

Gesetz vom 9~ Mai 1949 zur R0gelu:ag des Finanz- und 
Lastenausgleichs f.ür das Rechnungsjahr 1949 (Finanz-

. auBgl-eichsgesetz FAG. -. 1949) Niedersächsisches GVBl 
3. Jg. 'Nr;. 24 (20.5,.19,;9) 

2. Verordni.::.ng über d:'.0. Vereinfachung des LOhnabzugs 
vom 24.4~~942 (~ 2 RJBl I S. 252) 

Nordt~bein-Westfalen: Gesetz zur Regelung des Finanz- und Lasten-
ausgleichs für das Haushaltsjahr 1949 vom 29.Novol949. 
GVBl für das Land Nordrhein-Westfalen 3.Jg.Nr. 52 
(15.:L2G49) 

Hessen: Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs vom 10.Juni 1948 
GVBl für das Land Hessen Jg. 1948 Nr. ·17 (12.Juli 1948) 

Gesetz zur Ände1~~ng des Gesetzes zur-Regelung des 
Finanzausgle:ichs vom 12.4.1949 GVBl für das Land Hessen 
Jg. 1949 Nr. 9/10 (17.5.1949) 
2. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung des 
Finanzausgleichs ·vom· 10 . .Juni 1048 - vom 14. Ju.1·i 1949 
GVBl für de,s Lana Hessen Jg. 1949 Nr •. 15 (7. Juli. 1949) 

Bayern :Gesetz übei~ den Finanza(J.St,.l.3ich zwischen Staa1;, Gemeinden 
und Gemeindeverhänder; vom ::.o. Aug„1948, Bayerisches GVBl 
Nr. 18 (26.Aug, 19~-8) · · 

Gesetz zur XnderuY.I.g des Gsset:zes über den Finanzaus-
gleich zwischen Staut, Gemei'.1.den und Gemeindeverbänden 
vom 6.April 1950 Bayer, GVBl Nr-~ 10 (20.5.1950) 

.. ·. 
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_."ür t~t:,:~'Jer;~ ... .i.;;aden: Gesetz N.r. 516 üb2.r den _Fina:rizausgleich zwisc.i.:.0n 
Staat und Ge:üeinden in Württembt?rg-Baden vom 15. lOo l9!t7 
Reg.Bl. Nr. 16 (15.11.1947) 

VO Nr. 534 des Innenminist~~riums und Finanz.ministeriums 
zur Durchführung des Gt:setzes über den Finanzausgleich . 
zwischen Staat und Gomeind8n in Württemberg-Baden vom 
2.2.194-9 Reg.Bl.Nr. 5 (12.Miirz 1949) 

Erlaß des Innenminist0riums und Finanzministeriums an dL:.. 
Landratsämter unu aie Gemeinden über die :E'eststellung der 
Gteuerkraftsu:rmnen f-Ur das Rechnungsjahr 1949 vom 27.Aug.1949 
im Staatsanzeiger für 'vVürttemberg-Baden vom 3.Se_pt.1949 

Für den Landesbezirk BadGn gelten die gleichen Regelungen 
VÖ_ und Erlaß zur Berechnung der Steuerkraftsumme erschie-
nen im Amtsblatt ·aes Landesbezirks Baaen~ ?,_.Jg. -Nr.6 
(28.März 1949) und Nr.20 (15.September 1950) 

Württemberg-Hohenzollern: Gesetz über den Finanz- und Lastenaus-
gleich zwischen dem Land und· den Gemeinden (Gv.) für 
das 'Rechnungsjahr 1949 (FAG 19,t9) vom 16.Dez. 1949 Reg.Bl. 
für das Land Vvürttember-::;-i:Iohenzollern Jg. 1950 Nr. 13 
(17.Jan.1950) · · 

'Gesetz über den Finan2- und Lastenausgleic.h zwischen Land 
'und Gemeinden (~emeindeverbänden) für das Rechnungsjahr 
1947 (FAO 1947) Re_::;.Blo für Württemberg-Hohenzollern 
,Jg. 1948 Nr. 8 ( 21. ~1.) in Verbindung mit Finanzausgleicµa-
verordnung vom 30 .10. 1~4 RGBl I S. 282) 

Lindau:_ nach Bayerischem .B'inanzausgleichsgesetz 

,. 
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